Wolfgang Nethöfel

Planungsräume – Planungsträume:

Risiken und Chancen von Planungsbezirken
Liebe Mitglieder der Regionalversammlung, 
die Versammlungsleitung hat mich über den Vorstand des Evangelischen Regionalverbandes gebeten, einleitend zum Tagesordnungspunkt 6 „Regionale Raumplanung“ zu sprechen – wohl wissend, dass es danach im Tagesordnungspunkt 7 um die „Neuformulierung der Stellenplangrundsätze“ geht. Ich tue dies gern: als Universitätslehrer, der als Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Sozialethik an der Philipps-Univer​si​tät Marburg (IWS) in Theorie und Praxis an Kirchenorganisations- und Kirchenreformprojekten beteiligt ist – und als mit betroffenes Mitglied des Kirchenvorstandes der Evangelischen Hoffnungsgemeinde.
Ich habe meinen Beitrag „Planungsräume – Planungsträume“ überschrieben: „Risiken und Chancen von Planungsbezirken“. Denn dass wir nicht einfach den Vorschlag des Neuformulierungs-Ausschusses diskutieren, zur Umsetzung seines Beschlusses „Planungsbezirke“ zu bilden, dass darüber in den Dekanaten diskutiert wird und dass wir nun hierüber in einem eigenen Tagungsordnungspunkt zusammen mit der Positivliste und möglichen Gebäudekennzahlen sprechen: das könnte einen von strategischer kirchlicher Planung träumen lassen. Ich spreche zunächst über „Die „Gemeinde im Planungsstress“ und benenne dann die Besonderheiten des Frankfurter Modells – ich werde vom „Frankfurter Behelf“ sprechen –, ehe ich zunächst „Risiken“ und dann „Chancen“ jenes Vor​​schlages aufzeige, die ich zu erkenne meine. 
1. Im Hintergrund: Die Gemeinde im Planungsstress
Um das vorweg zu sagen: Beim Vorschlag, Planungsbezirke zu bil​den, die größer sind als die meisten der bisherigen Ortsgemein​den, überwiegen die Chancen die damit verbundenen Risiken schon deshalb, weil dieser Vorschlag in einem Kontext steht, der ihn in seinem Grundansatz als alternativlos erscheinen lässt. In ganz Deutschland gerät die parochiale Organisation kirchlicher Arbeit unter Druck, weil sie sich als zu kleinteilig erweist – konfessionsübergreifend. Auf die – oft parallel zu den Gebietsreformen der 70er Jahre – fusionierten oder zu Verbänden zusammen​geschlossenen Gemeinden scheint im Zuge von Kürzungsnotwendigkeiten eine zweite Reformwelle zuzurollen. Sie sollen nun als „Region“ gemeinsam planen wie in der Hannoverschen Landeskirche oder sie werden zusammengefasst zu „pastoralen Räumen“ wie in der katholischen Schwesterkirche.

Hier wird durch den Priestermangel nur schneller deutlich als bei uns, dass die Krise unserer Gemeinden zunächst eine Krise der gewohnten pfarramtlichen Versorgung der Kerngemeinde ist. Ein akademisch ausgebildeter Pfarrer oder eine Pfarrerin ist so teuer (oder eben: so selten), dass die Gemeinden bisherigen Zuschnitts dafür zu klein geworden sind. Bildet man aber Gemeinden mit einer angemessenen Mitgliederzahl, so können die Mitglieder nicht mehr erreicht oder nicht mehr angemessen versorgt werden. Die katholische Lösung ist die Reduktion oder wie man dort vermutlich argu​mentieren wird: die Konzentration des pfarramtlichen Angebots auf die liturgische Grundversorgung. Man versucht den Priester durch zunehmend regional organisierte Funktionsdienste und durch die lokale Organisation ehrenamtlicher Arbeit von allem Übrigen zu entlasten.
Im evangelischen Bereich ist das schon deshalb unmöglich, weil Pfarrerin oder Pfarrer selbst sich vor allem als Seelsorger verstehen. Hier zeichnet sich eine zunehmende Be​las​tung durch Kasualien und Verwaltung einerseits, eine Konzentra​tion auf die Arbeit mit der Kerngemeinde anderseits ab. Wir wis​sen im IWS durch unsere Befragungsaktionen, dass daraus be​reits jetzt für die gegen​wärtige Pfarrerschaft eine spezifische Stress​belas​tung erwächst. In Zukunft werden sich in diesem Berufsfeld die Bildungs​​voraussetzungen verschieben, Aus​bildungsgänge und -ab​schlüs​se werden sich verändern und die kirchlichen Beauftragun​gen und Anstellungsverhältnisse werden sich immer weiter ausdifferenzieren, so dass sich jene pfarramtliche Versorgung auch im Angebot zwangsläufig verändern wird.

Die Kerngemeinde wird immer kleiner, immer enger im Milieu, immer älter – und immer unzufriedener werden, wenn sich sonst nichts ändert. Kann man dem entgegenwirken, wenn man schlicht mehr Mittel in die Gemeinde- als Kernarbeit kirchlichen Handelns und weniger in die übergemeindliche Arbeit investiert? Dies wird regelmäßig auf Synoden gefordert, und es wird indirekt dadurch umgesetzt, dass eine Verhinderungsmehrheit von Gemeindevertretern in allen Gremien Leitungsbeschlüsse blockiert, die in eine andere Richtung gehen. Resignierende Kirchenleitungen fassen neuerdings Beschlü​sse, die den Ortsgemeinden vorab einen festen Prozentsatz des Kirchensteueraufkommens zusprechen und nach festen Schlüsseln verteilen. Wir kennen solches Fliehen aus der Entscheidungsverantwortung aus dem politischen Bereich. Dies ist aber nicht nur das Ende jeglichen kirchen​leitenden Handelns – es ignoriert auch andere Rah​men​bedingungen, unter denen sich die kirchliche Arbeit in den Gemeinden vollzieht und die die Parochie als kirchliche Organisationsebene unter Druck setzen.

Die Ortsgemeinden sind immer noch, und bei laufenden Kürzungs​prozessen stärker denn je von nachholenden Modernisierungsprozessen betroffen, die in Wirtschaftsbetrieben vor dreißig Jahren begonnen wurden und die selbst in staatlichen Verwaltungen inzwischen weitgehend abgeschlossen sind. Was wir in den Gemeinden erleben, begann – technisch gesprochen – als reformbedingte quantitative und qualitative Verschlechterung personenbezogener Dienst​leistungen. Diese differenzieren sich zunächst aus und professionalisieren sich. Dann werden sie funktional gebündelt und regional zusammengefasst, um dann schließlich die Arbeit vor Ort effizient zu entlasten.

So weit die Theorie. Warum geschieht das in der Organisation Kirche in der Praxis nicht? Hier wird immer noch nicht nach Zielen gesteuert und nicht durch Budgets kontrolliert. Auch diese synodale Versammlung setzt dem Vorstand keine controllingfähigen Ziele – ich komme darauf zurück –, sondern es wird eben innerhalb eines kameralistischen Systems unter Verantwortungsdiffusion verwaltet. Die mühsam installierte Mittlere Ebene ist einschließlich der Dekanate als Zwischenebene in aller Regel weder fähig, regionale Arbeitsschwerpunkte zu bilden noch kann sie personenbezogene Dienstleistungen so anbieten, dass dies die Gemeindearbeit vor Ort spürbar entlastet. In einer modernen, eigentlich müsste man sagen: in einer durchmoderniserten Organisation mit einem ähnlich personenbezogenen Aufgabenprofil wirken jene Dienste über verschiedenen Ebenen hinweg längst wieder mit dem einen Ziel zusammen: hier und jetzt den alles entscheidenden Kontakt des einen kirchlichen Dienst​leisters mit dem einen Menschen, der das jetzt gerade braucht, so effektiv wie menschenmöglich zu machen.

Dadurch ergibt sich gegenwärtig unterhalb der Dekanatsebene (die ich hier nicht thematisieren möchte) und oberhalb der Ortsgemeinde-Ebene ein typisch kirchliches Modernisierungsproblem strategischen Ausmaßes. Strategisch auch deshalb, weil die räumlich begrenzte Kirchengemeinde: also die Parochie im Bewusstsein der innerkirchlichen Öffentlichkeit der ei​gent​​liche Sitz im Leben kirchlicher Arbeit ist. Das ist so aber schon geschichtlich so nicht richtig. Nachfolge Christi geschah immer als lokal sich manifestierende und organisierende Bewegung, die vor dem Ende zunächst ganz Israel und dann den ganzen Erdkreis erfassen sollte. Die lokalen Funktionsträger vergaßen allerdings auch immer wieder, dass sie einst als wandernde Boten räumliche Universalität und universale Bewegung zugleich verkörperten. Dann war Reformation angesagt.
2. Planungsbezirke – der „Frankfurter Behelf“
Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte vor diesem Hintergrund nun schlaglichtartig einige Besonderheiten des Ihnen vorliegenden Vorschlags hervorheben, jenes Modells, das ich aus durchsichtigen Gründen den „Frankfurter Behelf“ nenne. Ich will Ihnen nicht verschweigen, dass die „Stellenplangrundsätze“, die Vorgabe und erster Anwendungsfall dieses Vorschlags sind, auf einen Außenstehenden, der sich mit Organisationsfragen befasst hat, einen kuriosen Eindruck machen. Manchmal ist es in der Tat schwer, keine Satire zu schreiben. Wer solche Vorgabe einfach durchstellt, verzichtet eben auf Planung. In ganz anderer Weise legt die Positivliste eine kooperative kirchliche Raumplanung nahe – aber auch hier dominiert das Verteilungsprinzip das Planungsverfahren. Wir müssen dennoch die Diskussion über die Raumplanung insgesamt nicht nur als Versuche eines derart gefesselten Vorstandes ernst nehmen, handlungsfähig zu bleiben, sondern auch als dessen Versuch, den Gemeinden, die sich selbst derart gefesselt haben, überhaupt wieder Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen.
Ich nehme als gegeben und gemeinsam: auch von mir als Kirchenvorstandsmitglied zu verantwortendes Faktum hin, dass jedenfalls der Planungsbezirksvorschlag sich den entscheidenden Strukturfragen in den Ortsgemeinden nicht stellt, sondern sie durch Umverteilung verdeckt. Dann zeichnet sich dieser Planungsbehelf aber

· erstens immerhin dadurch aus, dass er die strategisch entscheidende Ebene: oberhalb der jetzigen Gemeinden und unterhalb der Dekanate überhaupt zum Thema macht und auf dieser Ebene erstmals „von unten her“ Schwerpunktsetzungen vor Ort ermöglicht.

· Zweitens: Der „Frankfurter Behelf“ gibt durch die Gemeindegliederzahl in den Stellenplangrundsätzen ein für alle verbindliches Parochiemaß vor, einen Richtwert, der zur Erprobung unterschiedlicher Kooperationsmöglichkeiten geradezu einlädt.
· Drittens: Innerhalb dieses Rahmens müssen Stellenabsprachen getroffen werden; er ist aber für andere Themen offen.

· Und viertens: Dieser Rahmen ist über die Beschlussvorlage hinaus offen für die rechtliche Ausgestaltung. Er ist insbesondere offen für zukünftige Fusionen und für unterschiedliche Modelle innerstädtischer Zusammenarbeit und Schwerpunktsetzungen auch über die Planungsbezirks- und über Dekanatsgrenzen hinweg, wie sie in der Positivliste indirekt zum Thema werden.
Damit ist klar, dass mit dem Vorschlag, „Planungsbezirke“ zu bilden, ebenso wie einst mit der Erstellung und jetzt mit der Umsetzung und Fortschreibung der Positivliste Chancen und Risiken verbunden sind.
3. Die teils erheblichen Risiken sind nur zu einem Teil auf die Sachprobleme zurückführen, die gelöst werden müssen oder auf Voraussetzungen, die der Vorstand schaffen kann. Zum vielleicht größeren Teil sind sie auf das gewählte Beschlussverfahren und auf die Umsetzungsverfahren zurückführen, die von der Versamml​ung zu verantworten sind. Sie sind nur in gemeinsamer kommunikativer Verantwortung zu bewältigen. Ich schließe mich dabei als Gemeindevertreter wieder ausdrücklich mit ein.

Der Neuformulierungsausschuss oder der Vorstand über jenen Ausschuss fällt eine strategische Entscheidung, die ich für richtig halte – als Hintergrund einer personalpolitischen Detailregelung, zu deren grundsätzlicher Einschätzung ich bereits etwas gesagt habe. Es lässt sich mit Sicherheit voraussagen, dass am Schluss auch hier dem Vorstand allein die Verantwortung für die konkreten Kürzungs​auswirkungen zugeschrieben werden wird. Daraus könn​te sich aber eine kommunikative Dynamik entfalten, die jeden mög​lichen Nutzen der Planungsbezirke erfassen und mögliche Zu​stimmung in definitive Ablehnung verwandeln könnte – als Kir​chenvorstandsmitglied der Hoffnungsgemeinde weiß ich, wovon ich rede.

Ich kann daher allen Beteiligten nur raten, äußerst vorsichtig, sehr klar und offen – und nachsichtig miteinander umzugehen. Wir müssen eine gute Verfahrenskultur pflegen; die Tatsache dass ich als Kirchenvorstandsmitglied der Hoffnungsgemeinde nicht nur in diesem Kontext mit dem Vorstand über Planungsfragen spreche, bezeugt, dass dies möglich ist. Die Sachthemen, um die es im Einzelnen geht, sind
· die Sanktionierung der unwilligen Gemeinden (Hier wird der Vorstand vermutlich zum ersten Mal allein da stehen, wenn es um die Umsetzung geht.)
· Wahlmöglichkeiten bei Kooperationen (Hier sollte der Vorstand sagen, was er für zweckmäßig hält oder sich ganz von seinen Idealvorstellungen befreien.)

· die Perspektive auf und die Verbindlichkeit von möglichen Fusionsperspektiven als Verlängerung der Planungsbezirke

· und schließlich die perspektivische Öffnung der Planungsbezirke hin auf die Zahl und die Grenze der Dekanate hin sowie auf größere Lösungen, die die pastorale Versorgung und die kirchliche Organisation mindestens im Innenstadtring betreffen.

Es braucht Mut zur Thematisierung strategischer Notwendigkeiten und Perspektiven – abgekoppelt von der Bereitschaft der Versammlung, Notwendigkeiten ins Auge zu schauen –, und es braucht vor allem eine solide Grundlage und eine saubere Durchführung der zu fassenden Beschlüsse unter Erwartungsbedingungen, die schwierig: eben risikoreich sind.
Schnell und eindeutig kommuniziert werden müssen Soll-Vor​gaben der Einsparziele, klare Fristen und Sanktionsregelungen, die definitiv ausschließen, dass Kompromisse erkauft und Trittbrettfahrer-Lösungen begünstigt werden. Dies ist bei den jetzigen Rahmenbedingungen unerlässlich. Aber danach sollten alle Zahlen so behandelt werden, dass sie Ausgangspunkte solidarisch-fairer und durchsichtiger Verhandlungen sind. Wer mehr und anderes will, muss möglichst bezifferbare Argumente liefern, warum er gegen die Vorgabe Arbeitsschwerpunkte im Planungsraum bilden will. Der Vorstand (es hat keinen Sinn, hier den oder einen anderen Ausschuss vorzuschieben) muss dazu solide Kennzahlen erarbeiten und selbst nachvollziehbar verwenden, an denen man sich auch im Streit orientieren kann.
Das alles, wohlgemerkt, geht weit über die die „Neuformulierung der gemeindlichen Stel​len​​plangrundsätze“ hinaus, mit der die Schaf​fung von Planungs​bezirken begründet wird. Mit den im Ent​wurf vorgelegten Mitgliederzahlen ist aber ein Anfang gemacht. Die Positivliste gibt einen Rahmen vor, der zeigt, was wir insgesamt brauchen: die Verständigung über kritische, in Zahlen umsetzbare Planungsgrößen, mit denen wir kirchliche Ziele erreichen wollen. Bereits die nachzuliefernden Angaben zur Gebäudeauslastung und –nut​zung werden Kooperationen und Planungen über die neuen Bezirksgrenzen hinweg erforderlich machen. Hilfreich wären bzw. es fehlen noch definierte Mindeststandards für kirchliche Dienstleistungen im Planungsraum: Büroausstattung und -öffnungs​zei​ten, Qualitätsstandards für die Gebäudeausstattung, Erreichbarkeit von Gottesdienststätten, Erwartungssicherheit beim liturgischen, Kasual-, Seelsorge- und kirchenmusikalischen Angebot.

4. Ich rede damit längst, wie Sie vielleicht bemerkt haben, über die Chancen, die die Schaffung von Planungsbezirken und die die Umsetzung der Positivliste eröffnen und komme damit zurück zum Ausgangspunkt meiner Überlegun​gen. Die Offenheit des Beschlusses zusammen mit der Möglichkeit, sich an Kennzahlen zu orientieren, eröffnet beispielhafte Planungsmöglichkeiten in einem strategisch wichtigen Bereich. Nach dem Vorschlag des Ausschus​ses werden nicht wenige Gemeinden teils gedrängt, teils dazu eingeladen, sich Rechenschaft abzulegen über Ziele und Schwer​punkte ihrer Arbeit und dazu, sie durch Kooperation umzusetzen. Beides ist wichtig und chancenreich, meines Erachtens weit über die ja teilweise lächerlich geringen Umverteilungsspielräume hinaus, die jetzt im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Ich kenne aus Reformprojekten Gemeinden, die mit den Dingen, über die nachher im Detail zu reden sein wird, nicht allzu viel Zeit verschwenden würden. Nicht weil sie zu viel Geld hätten, sondern weil diese Kräfte fressende Verteilungs​debatte zu viel Energie abzieht von der Schwer​punkt​set​zung und von der Umsetzung zielbewusster Gemeindearbeit.

Aber das sind eben bereits zielbewusst handelnde, kooperationsfähige Gemeinden. Wir anderen sollten die Chance beherzt ergreifen, die die Bildung von Planungsbezirken und die die Fortschreibung und die Umsetzung der Positivliste bieten, erste oder weitere Schritte in diese Richtung zu tun. Ich schließe auch hier meine Gemeinde ausdrücklich ein. Auch wer gleich seine Grenzen nicht rot markiert sieht und wer seine Gebäudeschäfchen im Trockenen hat, sollte meiner Meinung nach lernen, über solche Zahlen kooperieren – damit er anschlussfähig bleibt an die strategischen Entwicklungen im ERV, bei denen hier und heute möglicherweise eine neuen Etappe beginnt.
Beim Evangelischen Münchenprogramm hatten die beteiligten Gemeinden Sorge, die gratis arbeitenden McKinsey-Berater wollten ihnen ihre Ziele aufdrängen. Diese antworteten, sie seien eigentlich gewohnt, Auftraggebern zu helfen, deren Ziele zu erreichen. Da erst stellten die Gemeinden fest, dass sie ziellos arbeiteten. Ich darf ihnen aus unserer Erhebung über kirchliche Reformprojekte etwas verraten, was mich selbst sehr überrascht hat: Für den Erfolg kirchlicher Arbeit spielt offensichtlich keine Rolle, wann in einem Projekt Ziele formuliert werden. Es spielt auch keine Rolle, welche Ziele formuliert werden. Es spielt nicht einmal eine Rolle, ob die ursprünglich formulierten oder ob schließlich andere Ziele erreicht werden. Aber erfolgreiche Gemeinden formulieren Ziele. Und sie kooperieren.

Der „Frankfurter Behelf“ ist so gesehen nicht die schlechteste, sondern vielleicht doch eine gute kirchliche, aber eben eine evangelische Planungsalternative. Gemeinden auf dem Weg zu Planungsbezirken müssen sich untereinander und mit dem ERV über zukunftskritische Größen ihrer Arbeit zu verständigen. Die damit verbundenen Chancen überwiegen die unübersehbaren Risiken bei weitem. Wir sollten sie nutzen.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
� Vgl. Wolfgang Nethöfel/ Klaus-Dieter Grunwald, Agiornamento im Reformbetrieb, in: dies. (Hg.), Kirchenreform jetzt! Projekte, Analysen, Perspektiven, Schenefeld 2005, 9-38.
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